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DISKUSSIONSBEITRAGE

Sachliche Diskussion!
Von Major R. Niinlist, Kriens

Die Diskussion um die Armeereform mit ihren Begleiterscheinungen von per-
sonlichen Angriffen neben sachlicher Kritik, hat seit lingerer Zeit Formen ange-
nommen und scheint in naher Zukunft noch weitere Ueberraschungen zu bringen,
dass weite Offizierskreise, denen es mit ihrer Verantwortung der Armee und dem
Lande gegeniiber auch ernst ist, grosste Bedenken haben und tiefste Besorgnis
hegen. Diese Sorge kam in kiirzlichen Versammlungen innerschweizerischer Offi-
ziersgesellschaften zum Ausdruck, we aus der Mitte der Versammlungen empérte
Stimmen laut wurden, die die gegenseitige offentliche Kritik hochster Offiziere
ablehnten und ein Verbot von derartigen Veroffentlichungen forderten.

Es scheint zweckmiissig zu sein, den ganzen Komplex der Kritik personeller
und sachlicher Art, die gegen die Armee gedussert wird, zu iiberblicken und zu
priifen, ob nicht ein besserer Weg zur Verhinderung schadlich wirkender Auswiichse
gefunden werden kann als die Unterbindung der offentlichen Auseinander-
setzungen.

Die Kritik umfasst zwei Gebiete: einmal die Personenfragen, dann die reinen
Sachfragen. Da fiir die beiden Gebiete nicht die nimlichen Ueberlegungen Geltung
haben, scheint es zweckmiissig, sie getrennt zu uberprifen.

Die Kritik an Personen

An sich ist gegen eine kritische Wertung von Personlichkeiten, die in Amt
und Wiirden stehen, nichts einzuwenden. Im Gegenteil. Das Recht, auch hoch-
gestellte Minner zu kritisieren, besteht sicher zu Recht, ist oft auch notwendig,
wie die jiingste Vergangenheit vor allem im Ausland gezeigt hat.

Bei uns sind in der Kritik an den massgebenden militirischen Personlich-
keiten zwei grundverschiedene Richtungen zu beobachten. Zuniichst besteht eine
offentliche Kritik unter hochsten OFfizieren unter- und gegeneinander, Dann wer-
den diese aber auch von dritter Seite offentlich kritisiert und angegriffen.

Die erste Richtung der Kritik wurde zweifellos hervorgerufen durch den
General selbst in seinem Bericht iiber den Aktivdienst. Der General hat es fiir gut
befunden, diesen Bericht mit der darin enthaltenen Kritik direkt der Qeffentlich-
heit bekannt zu geben. Es ist nun bei dieser Sachlage sicher das gute Recht der
offentlich blossgestellten hohen Offiziere, sich auch éffentlich und vor dem ganzen
Volke zu rechtfertigen und zu verteidigen. Dieses Recht der Selbstverteidigung
kann keinem abgesprochen werden. Ein Verbot solcher Veriffentlichungen, wie es
in den erwihnten Offiziersversammlungen gefordert wurde, kommt gar nicht in
Frage, weder rechtlich noch moralisch. Auch der Vergleich mit dem einfachen
Soldaten, der bei Kritik einfach mit «Maulhalten!» zum Schweigen gebracht werde,
wie dies in einem Artikel «Maulhalten!s im Organ des Schweizerischen Gewerk-
schaftsbundes («Die Arbeity, Nr 12 Dezember 1946) geschieht und wo den hohen
Herren das Gleiche empfohlen wird, ist abwegig. Da es sich um 6ffentliche An-
schuldigungen von seiten des Oberbefehlshabers handelt, kann ein Mann von Ehre
nicht einfach schweigen. Tite er es, so wiirde die Oeffentlichkeit wohl mit Recht
an die Wahrheit und Richtigkeit dieser Anschuldigungen glauben und sie als
erwiesen hinnehmen.

Es ist im Interesse der Armee nur zu wiinschen, dass alle, die sich zu ver-
teidigen haben, dies umgehend tun und dass maglichst bald durch die Bundes-
versammlung diese unriihmliche Angelegenheit beendigt werde.
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Anders verhilt es sich mit der von dritter Seite gegen hohe Offiziere ge-
dusserten Kritik. Die vor einiger Zeit erhobenen Anschuldigungen vor allem gegen
den Chef der Ausbildung, den neuen Waffenchef der Infanterie, den neuen Kdt.
der 6. Division usw. gehen sehr weit. Es geht hier ausschliesslich um personliche
Angriffe,wobei die Gesinnung dieserMianner inFrage gestellt wird. Es wurde ihnen
preussisch-militaristische Einstellung vorgeworfen; sie wurden in ihrer politischen
Gesinnung verdachtigt. Es wurde ein Wechsel gefordert. Man geht kaum fehl in der
Annahme, dass jeder neue Mann wieder in gleicher Weise angegriffen wiirde,
bis... ja bis die betreffenden Kritiker wohl selbst diese militdrischen Schliissel-
stellungen besetzen kénnten, um die Armecreform in ihrem Sinne durchzufiihren.

Die Art der Anschuldigungen sowie die andauernden Wiederholungen in der
Qeffentlichkeit, bis das Opfer so blossgestellt ist, dass es als erledigt und zur
Strecke gebracht gelten kann, zeigen eine Propagandatechnik, die alles andere als
anstindig und demokratisch ist. Ferner decken sie ein System der Bespitzelung
auf, das nachgerade unertraglich und gefahrlich ist. Wenn man die Anschuldigun-
gen aufmerksam liest und auch etwas die Hintergriinde kennt, so kommt man zum
Schlusse, dass unsere hochsten Kommandanten weder in politischen noch in mili-
tirischen Dingen mehr eine eigene, freie Meinung haben dirfen. Genehm ist nur
noch das, was mit der Auffassung der Kritik ubereinstimmt. Auf Jahre zuriick
werden die Meinungen und Aeusserungen uberpriift und durchleuchtet. Das ist
echte GPU- und Gestapo-Methode.

Ich nehme fir mich, wie fiir jeden Schweizer, die hohen Offiziere nicht aus-
genommen, das Recht in Anspruch, eine eigene, [reie Meinung zu haben und diese
zu dussern. Da Irren menschlich ist, sind Irrtiimer nicht ausgeschlossen. Kein
Mensch ist fehlerfrei und von Irrtiimern verschont. Andere Meinungen aber, selbst
wenn sie irrig sein sollten (was zuerst zu beweisen wire), mit unschweizerischer
Haltung zu identifizieren, geht entschieden zu weit.

Hier ist Missigung von Seiten der Kritiker unbedingt notwendig, sonst wird
Schaden gestiftet, Misstrauen gesidt. Das ist doch wohl nicht beabsichtigt, oder?
Es ist an der Zeit, aus einer gewissen Misstrauenspsychose der Kriegszeit heraus-
zukommen. Im ubrigen diirfen wir soviel Vertrauen in unsere hochsten Behorden
haben, dass sie keine Manner mit unschweizerischer Haltung und Gesinnung an
der Spitze der Armee dulden wiirden.

Die Kritik in Sachfragen

Gegen cine offentliche Kritik in Sachfragen, wie sie von einer Gruppe von
Offizieren unter dem Motto «Armeereformy» gedussert wird, ist sicher nichts ein-
zuwenden, Abgesehen davon, dass sehr gute und fruchtbare Gedanken und An-
regungen gemacht werden, geben solche Diskussionen an den zustindigen Stellen
neue Impulse, dringen zu speditivem Arbeiten und zu Entscheidungen. Es entsteht
so cine befruchtende Wechselwirkung, c¢ine Vitalitat und ein ofentliches Inter-
esse an den Fragen der Landesverteidigung, was nur begriisst werden kann.

I2s muss hier allerdings ein fundamentaler Punkt beriihrt werden: der Wehr-
wille, Hiaufig ist die Befiirchtung zu hiren, diese Diskussionen konnten dem Wehr-
willen schaden, weil sie das Vertrauen in die heute bestehende Armee untergraben.
Andererseits hat erst kiirzlich ein initiativer Verfechter der Armeereform, Dr.W.All-
gower, in einem Vortrag in Basel sich ausdriicklich gegen diesen Vorwurf verteidigt
mit der Versicherung, dass dies keineswegs beabsichtigt sei; man wolle im Gegen-
teil den Wehrwillen stirken im Streben nach einer modernen Armee, zu der das
Volk Vertrauen haben konne.

Es scheint mir, dass kritische Aeusserungen und Reformvorschlige in kon-
kreten Sachfragen keineswegs eine Gefahr fiir den Wehrwillen bedeuten. Gewisse
Mingel der heutigen Organisation, Bewaffnung und Ausriistung sind schliesslich
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allgemein bekannt. Falsch wire es, dies vertuschen zu weollen oder gar zu be-
haupten, alles sei in bester Ordnung.

Hingegen ist die oft verallgemeinernde Behauptung, die ganze Armee sei ver-
altet, solle abgeschafft und durch eine kleine Technikertruppe so rasch als mog-
lich ersetzt werden, offensichtlich geeignet, den Wehrwillen zu schwichen, dies
besonders bei jungen Leuten, die keine Erfahrung und keinen Gesamtiiberblick
in militdrischen Dingen besitzen.

Ein Beispiel moge dies zeigen. In einer im Herbst 1946 zu Ende gegangenen
R. S. schrieh ein an sich sehr begabter und befdhigter Rekrut (stud, ETH.), er
wolle nicht Uof. werden, da er f{iir eine veraltete Armee, in die er kein Vertrauen
haben konne, keine Zeit opfern wolle, Er berief sich ausdriicklich auf gewisse
Zeitungsartikel. Er sah aber schlies:lich die Gewichtigkeit anderer Argumente ein
und hat sich zu einer positiven Einstellung entschlossen. Ich méchte ausdriicklich
festhalten, dass ich nicht verallgemeinere und nicht behaupte, die jungen Rekruten
seien negativ eingestellt. Ich fithre dieses Beispiel an, um zu zeigen, dass eine ver-
allgemeinernde negative Kritik, die unsere Armee in ihrer Gesamtheit als un-
brauchbar und veraltet hinstellt, auf die Dauer eben doch den Wehrwillen schwi-
chen kann, trotz der gegenteiligen Versicherung. Dessen miissen die Kreise, die die
Armeereform forcieren, sich vermehrt bewusst sein. Versicherungen, Worte allein
geniigen nicht, wo eine gegenteilige Wirkung moglich ist.

Diec Stetigkeit der Wehrhaftigkeit muss praktisch und geistig unter allen Um-
stinden erhalten bleiben. Denn es ist doch so, dass, wenn wir in einem, zwei
oder in einigen Jahren wieder unter die Waffen zu treten hitten, wir dies im
wesentlichen mit der Armee tun miissten, die wir heute tatsichlich besitzen.

Es wiire ausserordentlich zu begriissen, wenn sich fithrende Miinner, die die
Armeereform propagieren, an die jungen Eidgenossen wenden wiirden mit einer
Eckldarung des Inhalts, es moge sich, wer befihigt ist, im Interesse der Erhaltung
der Wehrhaftigkeit zur Weiterausbildung zur Verfiigung stellen, jetzt schon, bevor
die ¢«moderne Armee» aufgestellt werden kann.

A propos «moderne Armees». Es ist eine ebenfalls bei den jungen Rekruten
feststellbare Beobachtung, dass dieser Ausdruck zu einem blossen Schlagwort her-
abgesunken ist, Leider! Es werden damit Anschauungen und Vorstellungen ver-
bunden, die vollstandig abwegig und wirklichkeitsfremd sind. Es scheint zweck-
missig, in Erinnerung zu rufen, was wir alle einmal wussten, aber vielleicht ver-
gessen haben! Wie sah es eigentlich in den U.S. A, in England, in Deutschland
und Russland aus, als diese Linder ihre «xmodernen Armeeny» aufstellten? Erinnern
wir uns:

— Dominieren der Riistungsindustrie.
— Stillegung der Produktion ziviler Giiter.

— Ueberfihrung des Mittelstandes, der nichts mehr kaufen und verkaufen
konnte, in die Riistungsindustrie, d.h. Verproletarisierung des tragenden,
selbstindigen Mittelstandes.

— Milliardenschulden usw.

Ist das nicht Militarismus in Reinkultur? Es ist festzustellen, dass Forde-
rungen mit solchen Konsequenzen nicht von den als preussisch-militaristisch
angeprangerten Offizieren erhoben wurden! Es wiire deshalb an der Zeit, dass die
Kritiker sich in ihren iibersetzien Forderungen miissigen und darauf verzichten,
Illusionen zu wecken, die einfach nicht erfiillt werden kénnen. Solange nur extreme
Forderungen aufgestellt, aber keine seriosen Kostenberechnungen vorgelegt wer-
den, handelt es sich um billige Kritik! Es ist fiir unsere schweizerischen Verhilt-
nisse nur moglich, jene Armeereform durchzufiihren, die sich im Rahmen der
wirtschaftlichen Tragbarkeit verwirklichen lisst.
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Zur ,.Demokratisierung der Armee”
Von Oblt. P. Siegenthaler, Bern

Unter den Begriff der «Demokratisierung der Armee» wird gemeinhin jede -
Tendenz eingereiht, die nach Rationalisierung und Neuerung in Fragen der Aus-
bildung und Erzichung in der Armee trachtet. Naturgemiiss sind auf Grund der
Erfahrungen des Aktivdienstes die fiir die Erreichung des Kriegsgeniigens ein-
gehaltenen und vorgeschlagenen Richtungen zahlreich, aber dennoch darf nicht
jede als Demokratisierungstendenz abgetan werden. Unter den Begriff im eigent-
lichen Sinne fillt nur diejenige Tendenz, die in Anlehnung an das in unserem
Staate giiltige Prinzip der Gleichordnung zu einer Verflachung der Kommando-
hierarchie fiihrt, Eine andere Richtung, beispielsweise die Forderung nach ein-
facheren, rationelleren Formen in der Ausbildung und Erziehung verstos t nicht
gegen den in der Armee geltenden Grundsatz der Unterordnung und des unbeding-
ten Gehorsams, So wiire z. B. dem Entwurf ciner Neufassung des Dienstreglementes,
den einige Berner Offiziere im Dezember 1945 ausgearbeitet haben, Unrecht wider-
fahren, wenn er gencrell als das Produkt einer Demokratizierungstendenz abge-
lehnt wiirde, Denn dieser Entwurf enthilt z, B. in Art. 14 die Erkenntnis, dass
der Krieg einen Einbruch in unser demokratisches Staatsleben bedeute und die
im Frieden giiltige Ordnung verdndere, und stellt in Art. 16 den Untergebenen
unter die Befehlsgewalt und den unbedingten Gehorsam gegeniiber dem Vor-
gesetzten,

Dass dem Formalismus in der Ausbildung und Erziehung gesteuert werden
muss, ist eine wertvolle Erkenntnis, zu der das Erlebnis des Aktivdienstes [iihrte.
Denn ob den Formen an sich ist vom weniger Einsichtigen der Gehalt und Geist
der Form verkannt worden und der Zweck, zu dem sie geschaffen wurden. Die
Formen wurden vielfach als Selbstzweck geiibt und betrieben, statt dass sie nur
aufgefasst worden wiiren als ein Mittel der Erziehung zur Unterordnung und zum
Bekenntnis fiir die Armee, fiir die grosse Gemeinschaft von Gefahr und Verant-
wortung, Es ist ein Verdienst vieler Offiziere, diese Umwertung der Formen ange-
bahnt zu haben.

Es darf nun aber nicht verkannt werden, dass die Abkehr von den Formen
und thre Umwertung die Demokratisierung im eigentlichen Sinn férdern kann.
Dies gilt ganz besonders dann, wenn es darum geht, Formen abzuindern oder
aufzuheben, in denen der Unterordnung unter die Befehlsgewalt und den un-
bedingten Gehorsam Ausdruck gegeben wird. Es kann auch nicht iiberschen
werden, dass mit der Ablehnung gewisser Formen in der Armee doch hie und
da eine Anlehnung an das im demokratischen Staat geltende Prinzip der Gleich-
ordnung verfolgt wird, und schliesslich kann nicht abgestrittern werden, dass ge
wisse Kreise fliir die Demokratisierung im eigentlichen Sinne eintreten. Der er-
wihnte Entwurl eines neuen Dienstreglementes hat in Art. 83 die allgemeine
Grusspfiicht aufgehoben. Es steht ausser Zweifel, dass in der dienstlichen Ver-
pflichtung zum Grusse gegeniiber den Hoheren das Wesen der militirischen Be-
fehlsgewalt zum Ausdruck kommt. Wenn auch gewisse Formen des militirischen
Grusses in der Anwendung unverniinftig erscheinen maogen (z. B. der Gruss in
einem o6ffentlichen Lokal), so ist doch die Aufhebung der allgemeinen Gruss-
pflicht eine Erscheinung der Demokratisierung und wiirde den Sinn fiir Unter-
ordinung unter die militdrische Befehlsgewalt und fiir unbedingten Gehorsam be-
eintrichtigen,

Es ist wohl miissig, darauf hinzuweisen, dass die Kommandohierarchie eine
Voraussetzung fiir den militirischen Erfolg ist. Dies wird auch von keiner Seite
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ernstlich in Abrede gestellt. Die Folgeerscheinung der Einordnung in die Kom-
mandohierarchie aber, die verschiedene Stellung des Individuums als Biirger und
als Soldat wird jedoch vielfach in Zweifel gezogen, was die eingangs erwihnte
Verflachung der Kommandohierarchie zur Folge hat. Im Hinblick auf die gegen-
wirtig stattfindende Ueberpriifung des Dienstreglementes und der bestehenden
Formen kann es deshalb angebracht sein, darauf hinzuweisen, dass der Einzelne
als Biirger und als Soldat von der Staatsgewalt und der Kommandogewalt nicht
nach den gleichen Grundsitzen erfasst wird, Die Erkenntnis, dass mit der vor-
iibergehenden Einordnung in die Kommandohierarchie der Einzelne als Soldat
zu der ihm iibergeordneten Gewalt, der Kommandogewalt, in ein anderes Ver-
hiltnis eintritt als zu der Staatsgewalt, der er als Biirger unterstellt ist, verdient
erneut Beachtung.

Die allgemeine Wehrpflicht bringt es mit sich, dass jeder Schweizer Biirger
und Soldat zugleich ist. Soldat ist er aber nur insofern, als er durch die Einbe-
rufung zum Militirdienst voriibergehend der Kommandogewalt unterstellt wird.
Der Wehrpflichtige bleibt aber gleichwohl Biirger, wogegen er mit der Entlassung
aus dem Militirdienst die Eigenschaft als Soldat verliert und nicht mehr ein Glied
der Kommandohierarchie ist, sondern der Militirverwaltung, soweit er ausser
Dienst zur Besorgung dienstlicher Angelegenheiten herangezogen wird (Melde-
pflicht, Schiesspflicht, Pflicht zur Sorgfalt der Ausriistung usw.).

Der Unterschied zwischen Biirger und Soldat dusseri sich somit in der ver-
schiedenen Beziehung, in der der Einzelne in den beiden Eigenschaften zu der
ihm iibergeordneten Gewalt steht. Es mag dabei dahingestellt sein, ob die Kom-
mandogewalt eine Form der Staatsgewalt oder eine Gewalt sui generis ist. Die
Kommandogewalt stellt den Einzelnen als Soldat unter einen leitenden Willen und
beschrinkt seine Willensfreiheit in hohem Masse, Sie dussert sich in der Forde-
rung des unbedingten Gehorsams und verlangt dusserste korperliche und geistige
Hingabe nach dem Willen des Vorgesetzten, An der Bildung des Staatswillens
dagegen, der in den Verhaltensnormen der Rechtserlasse zum Ausdruck kommt,
ist der Einzelne als Biirger selbst mittelbar oder unmittelbar beteiligt und es wird
ihm im demokratischen Staat nach dem Grundsatz der Gleichstellung und Gleich-
ordnung eine moglichst freie Betitigung des eigenen Willens zu seinem politischen,
wirtschaftlichen und personlichen Nutzen gewihrt. Die verschiedene Stellung des
Individuums als Biirger und als Soldat zum iibergeordneten Willen hat den Ge-
setzgeber veranlasst, fiir den Soldaten ein besonderes Strafrecht zu schaffen. Diesem
Sonderrecht liegt die Auffassung zugrunde, dass das deliktische Handeln des Sol-
daten nicht nach den Grundsitzen des biirgerlichen Lebens beurteilt werden diirfe.
Wenn schon der Gesetzgeber fiir Biirger und Soldat verschiedenes Recht schafft,
so sollte in einem neuen Dienstreglement der Armee dieser Auffassung Rechnung
getragen werden,

Der Unterschied im Verhiltnis des Individuums als Biirger und Soldat zum
iibergeordneten Willen lidsst die grundsidtzliche Verschiedenheit der beiden Eigen-
schaften erkennen. In der staatlichen Organisation ist das Individuum Zweck, in
der Kommandohierarchie dagegen Mittel, ein Mittel der militirischen Aktion. Da
aber fir den Wehrpflichtigen nach schweizerischer Auffassung mit der Einordnung
in die Kommandohierarchie die Eigenschaft als Biirger nicht untergeht (Miliz-
system), bleibt dabei sein Anspruch auf Achtung seiner Personlichkeit bestehen
und das Ideal, wofiir er als Soldat kimpft, ist dasjenige des freien Biirgers im
demokratischen Staat.

Da die Demokratisierung im eigentlichen Sinn darnach trachtet, die Ver-
schiedenheit in der Beziehung des Wehrpflichtigen zum ibergeordneten Willen
zu beseitigen und fiir den Soldaten die gleichen Grundsitze einzufiihren, die fiir
den Biirger Geltung haben, muss sie als Richtlinie fiir das Kriegsgeniigen und
damit fur die Armeereform abgelehnt werden. Sie stellt Kommandohierarchie

106

RESRIREE RS B eSS )



und Kommandogewalt in Frage, wie es iiberhaupt auch jede andere Richtung tut,
die eine Gleichstellung von Biirger und Soldat befiirwortet. Fiir die Reform der
Armee haben nur jene Bestrebungen Berechtigung, die von der angedeuteten
Verschiedenheit von Biirger und Soldat im Verhiltnis zum iibergeordneten Willen
ausgehen.

AUSLANDISCHE ARMEEN

Kampffiihrung bei Nacht

In der schwedischen «Ny Militir Tidskrift> befasst sich Major Bengt Schildt
mit dem interessanten Problem der «Kampffiihrung bei Nachts. Nach seinen
Darlegungen haben die Kriegserfahrungen gezeigt, dass von den Kriegfithrenden
nur Verbinde, die fir die Kampffihrung bei Nacht speziell ausgebildet waren,
bei Operationen wihrend der Dunkelheit eingesetzt wurden.

Nachtblinde Soldaten und Fiihrer diirfen iiberhaupt nicht fiir nichtliche
Unternehmungen verwendet werden. Diesbeziigliche Priifungen in der amerika-
nischen Armee ergaben, dass ungefihr 10 Prozent der Gepriiften auf 150 m bei
Nacht etwas sehen und auf 95 m Gegenstinde unterscheiden kénnen. 80 Prozent
sehen bis auf 125 m und unterscheiden Gegenstiinde bis auf 30 m, wiihrend die
restlichen ca. 10 Prozent nur auf 95 m sehen und auf 10 m Gegenstiinde erkennen
konnen. Bei Nachtoperationen sollen daher in erster Linie die ersten 10 Prozent
eingesetzt werden. Die durchschnittlichen 80 Prozent sollen in normalem Umfange
Verwendung finden und die restlichen 10 Prozent hauptsichlich nur am Tage
zum Einsatz kommen. Erkiltete und iibermiidete Leute, sowie solche, die Mangel
an Vitamin A und C leiden, diirfen keine Spezialauftrige bei Nacht erhalten, da
bei ihnen die Nachtsehkraft erheblich reduziert ist.

Fiir die Nachtausbildung ist wesentlich, dass das Auge vor Beginn des eigent-
lichen Unternehmens an die Dunkelheit gewohnt wird. Grelles und blaues Licht
setzen — im Gegensatz zu rotem — die Nachtsehkraft fiur einige Zeit sofort
erheblich herab.

Nach Ansicht des Verfassers sollte der Nachtausbildung viel grossere Auf-
merksamkeit geschenkt und sollten hdufig Nachtiibungen angeordnet werden. Es
wird ein bestimmtes Arbeitsprogramm vorgeschlagen, das u. a. folgende Punkte
enthiilt:

1. Nachtangewohnung. 2. Gewinnung des Selbstvertrauens auch bei Nacht
durch regelmissige Uebungen. 3. Einiibung bestimmter fiir den Einsatz bei Nacht
zu beobachtendcr Regeln: a) nie allein auftreten und die Nahkampfwaffe stets
bereit halten; b) Vorriicken von Abschnitt zu Abschnitt, von Schatten zu Schatten,
schrittweise und langsam; ¢) gegen den Wind gehen unter Ausniitzung von Wind-
stossen; d) Camouflieren der hellen Kérper- und Ausriistungsteile; e) Angriffe
vom Riicken oder von der Seite des Feindes ausfithren; f) beim Schiessen tief
zielen; g) bei Beleuchtung unbeweglich stehen bleiben. Lt. P. Knobel.

Das Nacht-Zielfernrohr

Soeben werden Einzelheiten iiber einen ausgezeichneten in der amerikani-
schen Armee im Krieg zur Anwendung gelangten Ausriustungsgegenstand bekannt.
Es handelt sich bei der neuen Erfindung um ein Zielfernrohr, das ermoglicht,
den Feind bei vollstindiger Dunkelheit zu erkennen und zu vernichten. Das

107



	Diskussionsbeiträge

